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I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

§ 1 

Firma, Sitz und Geschäftsjahr 

(1) Die Gesellschaft führt die Firma Vitesco Technologies Group Aktiengesellschaft.  

(2) Der Sitz der Gesellschaft ist Regensburg.  

(3) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

 

§ 2 

Gegenstand des Unternehmens 

(1) Gegenstand des Unternehmens sind die Entwicklung, die Herstellung und der Ver-trieb von Produkten für 

Fahrzeuge aller Art und sonstige Mobilitätskonzepte sowie anderen industriellen Erzeugnissen, insbesondere die 

Entwicklung, die Herstellung und der Vertrieb von Systemen und Komponenten sowie die Erbringung von 

Dienstleistungen für Antriebsstränge einschließlich elektrische Maschinen, Leistungselektronik, Steuerelektronik, 

Software, Energiewandler (wie Brennstoffzellen) und -speicher (wie Batterien), Sensoren für physikalische und 

chemische Eigenschaften, Aktuatoren, Technologie zur Schadstoffreduzierung sowie Verbrennungstechnologie. In 

diesen und in anderen Bereichen kann die Gesellschaft auf dem Gebiet der Forschung, Entwicklung, Herstellung 

und des Vertriebs von elektronischen, mechatronischen und mechanischen Komponenten und Systemen sowie 

Software und technischen Apparaturen tätig sein und damit zusammenhängende Beratungs-, Dienst- und 

Serviceleistungen erbringen. 

(2) Die Gesellschaft kann ihren Unternehmensgegenstand unmittelbar oder mittelbar durch Konzern- oder 

Beteiligungsgesellschaften (einschließlich Gemeinschaftsunternehmen) verwirklichen. Sie kann ihre Tätigkeit auch 

auf einen Teil der in Abs. 1 genannten Tätigkeiten beschränken. 

(3) Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die mit dem Gegenstand des 

Unternehmens zusammenhängen oder geeignet erscheinen, den Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu 

fördern, insbesondere zum Erwerb und zur Veräußerung von Grundstücken, zur Errichtung von Hilfs- und 

Nebenbetrieben und Zweigniederlassungen an allen Orten des In- und Auslandes so-wie zum Abschluss von 

Interessengemeinschaftsverträgen und Unternehmensverträgen. Die Gesellschaft kann Unternehmen unter ihrer 

einheitlichen Leitung zusammenfassen und sich auf die Leitung der Unternehmen oder Verwaltung der Beteiligung 

beschränken. Insbesondere ist die Gesellschaft berechtigt, andere Unter-nehmen gleicher oder ähnlicher Art zu 

gründen, zu übernehmen, zu erwerben oder sich an solchen zu beteiligen. Die Gesellschaft kann 

Beteiligungsgesellschaften gründen, Beteiligungen erwerben, strukturell verändern, unter einheitlicher Leitung 

zusammenfassen oder sich auf die Verwaltung der Beteiligung beschränken, Beteiligungen veräußern und ferner 

Unternehmens- sowie Kooperationsverträge jeder Art abschließen. 

 

§ 3 

Bekanntmachungen und Informationsübermittlung 

(1) Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen durch Veröffentlichung im Bundesanzeiger. 

(2) Informationen an die Inhaber zugelassener Wertpapiere der Gesellschaft können unter den gesetzlich 

vorgesehenen Bedingungen auch im Wege der Datenfernüber-tragung übermittelt werden.  
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II. GRUNDKAPITAL UND AKTIEN 

§ 4 

Grundkapital 

Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt Euro 100.052.990 (in Worten: Euro hundert Millionen zweiundfünfzig 

Tausend neunhundertneunzig). Es ist eingeteilt in 40.021.196 (in Worten: vierzig Millionen einundzwanzig Tausend 

einhundertsechsundneunzig) auf den Namen lautende Stückaktien (Aktien ohne Nennbetrag).  

 

§ 5 

Aktienurkunden 

(1) Form und Inhalt der Aktienurkunden sowie etwaiger Gewinnanteils- und Erneuerungsscheine setzt der Vorstand 

fest. Das Gleiche gilt für Schuldverschreibungen und Zinsscheine.  

(2) Die Aktien können in Einzel-, Sammel- und Globalurkunden verbrieft werden. Der Anspruch des Aktionärs auf 

Verbriefung seines Anteils ist ausgeschlossen, soweit nicht eine Verbriefung nach den Regeln erforderlich ist, die an 

einer Börse gelten, an der die Aktie zugelassen ist.  

 

 

III. VERFASSUNG 

§ 6 

Organe 

Organe der Gesellschaft sind  

(1) der Vorstand, 

(2) der Aufsichtsrat, 

(3) die Hauptversammlung. 

 

 

1. DER VORSTAND 

 

§ 7 

Zusammensetzung und Geschäftsordnung 

(1) Der Vorstand der Gesellschaft besteht aus mindestens zwei Mitgliedern; im Übrigen bestimmt der Aufsichtsrat 

die Zahl der Mitglieder des Vorstands. Die Bestellung stellvertretender Vorstandsmitglieder ist zulässig. 

(2) Der Vorstand kann sich durch einstimmigen Beschluss eine Geschäftsordnung geben, wenn nicht der 

Aufsichtsrat eine Geschäftsordnung für den Vorstand erlässt. 

 

§ 8 
VERTRETUNG DER GESELLSCHAFT 
Die Gesellschaft wird gesetzlich durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft 

mit einem Prokuristen vertreten. 
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2. DER AUFSICHTSRAT 
 

§ 9 

Zusammensetzung und Amtszeit 

(1) Der Aufsichtsrat setzt sich nach den gesetzlichen Bestimmungen zusammen.  

(2) Die Hauptversammlung kann Aufsichtsratsmitglieder nicht für längere Zeit als bis zur Beendigung der 

Hauptversammlung bestellen, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit 

beschließt. Das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, wird nicht mitgerechnet. 

(3) Mit der Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds kann gleichzeitig ein Ersatzmitglied gewählt werden, welches in den 

Aufsichtsrat nachrückt, wenn das Aufsichtsrats-mitglied vor dem Ablauf seiner Amtszeit aus dem Aufsichtsrat 

ausscheidet, ohne dass zuvor ein Nachfolger bestellt ist. Tritt ein Ersatzmitglied an die Stelle des Ausgeschiedenen, 

so erlischt sein Amt mit Beendigung der Hauptversammlung, in der eine Neuwahl für den Ausgeschiedenen 

stattfindet, spätestens jedoch mit Ablauf der Amtszeit des ausgeschiedenen Aufsichtsratsmitglieds. 

(4) Jedes Aufsichtsratsmitglied und jedes Ersatzmitglied kann bei Vorliegen eines wichtigen Grundes sein Amt ohne 

Einhaltung einer Frist niederlegen. Jedes Mit-glied des Aufsichtsrats und jedes Ersatzmitglied kann sein Amt auch 

ohne wichtigen Grund durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Aufsichtsratsvorsitzenden oder dem Vorstand 

unter Einhaltung einer Frist von vier Wochen niederlegen. Eine einvernehmliche Verkürzung der Frist ist zulässig. 

 

§ 10 

Vorsitzender und Stellvertreter 

(1) Der Aufsichtsrat wählt aus seiner Mitte den Vorsitzenden und mindestens einen stellvertretenden Vorsitzenden, 

jeweils für die Dauer ihrer Wahlperiode. Scheidet der Vorsitzende des Aufsichtsrats oder sein Stellvertreter im Laufe 

einer Wahlperiode aus diesem Amt aus, so ist unverzüglich eine Neuwahl vorzunehmen. Endet die Amtszeit des 

Vorsitzenden mit Ablauf einer Hauptversammlung, so erfolgt die Wahl des Aufsichtsratsvorsitzenden im Anschluss 

an diese Hauptversammlung in einer ohne besondere Einberufung stattfindenden Sitzung des Aufsichtsrats. In 

dieser Sitzung können auch die Stellvertreter gewählt werden. 

(2) Der Stellvertreter des Aufsichtsratsvorsitzenden hat nur dann die gesetzlichen und satzungsmäßigen Rechte und 

Pflichten des Vorsitzenden, wenn dieser verhindert ist. Dem Stellvertreter steht jedoch die zweite Stimme, die dem 

Vorsitzenden durch das Mitbestimmungsgesetz eingeräumt wird, nicht zu.  

 

§ 11 

Einberufung 

Die Aufsichtsratssitzungen werden vom Vorsitzenden oder – im Falle seiner Verhinderung – von seinem 

Stellvertreter unter Angabe der Gegenstände der Tagesordnung einberufen. Die Einberufung kann schriftlich, 

fernmündlich, in Textform oder in jeder sonst gesetzlich zulässigen Form erfolgen. Sie soll unter Einhaltung einer 

Frist von zwei Wochen erfolgen. In dringenden Fällen kann die Einberufungsfrist abgekürzt werden. 

 

§ 12 

Sitzungen des Aufsichtsrats und Beschlussfassung 

(1) Der Vorsitzende des Aufsichtsrats – und im Fall seiner Verhinderung sein Stellvertreter – leitet die Sitzung. Er 

bestimmt die Reihenfolge, in der die Gegenstände der Tagesordnung behandelt werden, sowie die Art und die 

Reihenfolge der Abstimmungen. Er kann zulassen, dass einzelne Mitglieder des Aufsichtsrats an einer Sitzung im 

Wege der Telefon- oder Videokonferenz teilnehmen oder ihre Stimme innerhalb einer von ihm bestimmten 

angemessenen Frist nachträglich schriftlich ab-geben. Ferner kann der Vorsitzende des Aufsichtsrats anordnen, 

dass Sitzungen des Aufsichtsrats in Form einer Telefon- oder Videokonferenz abgehalten werden und dass in 

diesen Fällen auch die Beschlussfassung oder die Stimmabgabe auf diese Art und Weise erfolgt. Die 

Aufsichtsratsmitglieder können einer solchen Form der Beschlussfassung nicht widersprechen. Mitglieder des 

Aufsichtsrats, die per Tele-fon- oder Videokonferenz an einer Sitzung teilnehmen, gelten als anwesend. 
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(2) Der Vorsitzende kann eine einberufene Sitzung nach pflichtgemäßem Ermessen aufheben oder verlegen. Er 

bestellt den Protokollführer und entscheidet über die Hinzuziehung von Sachverständigen und Auskunftspersonen 

zur Beratung über einzelne Gegenstände der Tagesordnung. 

(3) Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der Mitglieder, aus denen er insgesamt zu 

bestehen hat, an der Beschlussfassung teilnimmt. Ein Mit-glied nimmt auch dann an der Beschlussfassung teil, 

wenn es sich in der Abstimmung der Stimme enthält. Abwesende Aufsichtsratsmitglieder können dadurch an der 

Beschlussfassung teilnehmen, dass sie durch andere Aufsichtsratsmitglieder schriftliche Stimmabgaben 

überreichen lassen. Die schriftliche Stimmabgabe kann auch per Telefax oder sonstige Mittel der 

Telekommunikation erfolgen. 

(4) Sind bei einer Beschlussfassung nicht sämtliche Aufsichtsratsmitglieder anwesend und lassen die abwesenden 

Aufsichtsratsmitglieder nicht schriftliche Stimmabgaben überreichen, so ist die Beschlussfassung auf Antrag von 

mindestens zwei an-wesenden Aufsichtsratsmitgliedern zu vertagen. Im Falle einer Vertagung findet die erneute 

Beschlussfassung, sofern keine besondere Aufsichtsratssitzung einberufen wird, in der nächsten turnusmäßigen 

Sitzung statt. Ein nochmaliges Minderheitsverlangen auf Vertagung ist bei der erneuten Beschlussfassung nicht 

zulässig.  

(5) Nimmt der Aufsichtsratsvorsitzende an der Sitzung teil oder befindet sich ein an-wesendes Aufsichtsratsmitglied 

im Besitz der schriftlichen Stimmabgabe des Aufsichtsratsvorsitzenden im Sinne des § 108 Abs. 3 Satz 1 und 2 

Aktiengesetz, so findet Abs. (4) keine Anwendung, wenn die gleiche Anzahl von Anteilseigner- und 

Arbeitnehmervertretern persönlich anwesend ist oder durch schriftliche Stimmabgabe an der Beschlussfassung 

teilnimmt oder wenn eine etwaige Ungleichheit dadurch aufgehoben wird, dass sich einzelne Aufsichtsratsmitglieder 

nicht an der Beschlussfassung beteiligen.  

(6) Beschlüsse des Aufsichtsrats bedürfen der Mehrheit der abgegebenen Stimmen, soweit nicht gesetzlich andere 

Mehrheiten vorgeschrieben sind. Das gilt auch für Wahlen. Bei Stimmengleichheit ist auf Antrag des 

Aufsichtsratsvorsitzenden, so-weit gesetzlich zulässig, eine erneute Abstimmung durchzuführen. Ergibt sich bei 

dieser erneuten Abstimmung wiederum Stimmengleichheit, so hat der Aufsichtsratsvorsitzende nach Maßgabe des 

§ 29 Abs. 2 Mitbestimmungsgesetz zwei Stimmen; § 31 Abs. 4 Mitbestimmungsgesetz bleibt unberührt.  

(7) Beschlüsse können außerhalb von Sitzungen durch schriftliche, mündliche, fern-mündliche, in Textform oder 

durch sonstige Mittel der Telekommunikation über-mittelte Stimmabgabe gefasst werden, wenn der 

Aufsichtsratsvorsitzende dies im Einzelfall bestimmt. Die Aufsichtsratsmitglieder können einer solchen Form der 

Beschlussfassung nicht widersprechen. 

 

§ 13 

Anpassung der Fassung der Satzung 

Der Aufsichtsrat ist zur Vornahme von Satzungsänderungen berechtigt, die nur die Fassung betreffen. 

 

§ 14 

Ausschüsse und Willenserklärungen 

(1) Der Aufsichtsrat kann aus seiner Mitte Ausschüsse bilden. § 27 Abs. 3 Mitbestimmungsgesetz bleibt unberührt. 

Aufgaben, Befugnisse und Verfahren der Ausschüsse bestimmt der Aufsichtsrat. Den Ausschüssen können, soweit 

gesetzlich zulässig, auch Entscheidungsbefugnisse des Aufsichtsrats übertragen werden. Der Ausschuss kann aus 

seiner Mitte einen Vorsitzenden wählen, wenn nicht der Aufsichtsrat einen Vorsitzenden bestimmt. Für 

Beschlussfassungen in den Ausschüssen gelten § 12 Abs. 5 und 6 entsprechend, soweit nicht zwingende 

gesetzliche Vorschriften entgegenstehen. 

(2) Der Vorsitzende ist ermächtigt, im Namen des Aufsichtsrats und seiner Ausschüsse die zur Durchführung ihrer 

Beschlüsse erforderlichen Willenserklärungen abzugeben. 
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§ 15 

Vergütung 

(1) Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten außer dem Ersatz ihrer angemessenen baren Auslagen und einer ihnen 

für die Aufsichtsratstätigkeit zur Last fallenden Umsatzsteuer eine im letzten Monat des Geschäftsjahres zahlbare 

feste Grundvergütung von je Euro 60.000 jährlich. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats erhält für das jeweilige 

Geschäftsjahr der Gesellschaft eine feste Grundvergütung von Euro 120.000 und jeder Stellvertreter von Euro 

90.000. 

(2) Für die Tätigkeit in den folgenden Ausschüssen des Aufsichtsrats erhält jeweils zusätzlich: 

– der Vorsitzende des Prüfungsausschusses Euro 30.000, jedes andere Mitglied des Prüfungsausschusses      

Euro 20.000; 

– der Vorsitzende des Präsidialausschusses Euro 30.000, jedes andere Mitglied des Präsidiums Euro 

20.000; 

– der Vorsitzende des Technologieausschusses Euro 30.000, jedes weitere Mit-glied des 

Technologieausschusses Euro 20.000; 

– der Vorsitzende eines weiteren, gem. § 14 Abs. 1 Satz 1 gebildeten Aus-schusses Euro 30.000, jedes 

weitere Mitglied eines solchen Ausschusses Euro 20.000, wenn der Aufsichtsrat bei der Bildung des 

Ausschusses festlegt, dass für die Tätigkeit in dem Ausschuss eine zusätzliche Vergütung zu entrichten ist. 

 

(3) Die gesamte zusätzliche Vergütung für Tätigkeiten in Ausschüssen des Aufsichts-rats gemäß vorstehendem 

Absatz 2 ist für den Vorsitzenden des jeweiligen Aus-schusses auf Euro 70.000 und für alle übrigen Mitglieder des 

Aufsichtsrats auf Euro 50.000 begrenzt. Dabei ist jeweils die höchste auf das einzelne Aufsichtsrats-mitglied 

anwendbare Obergrenze maßgeblich. 

(4) Jedes Mitglied erhält ein Sitzungsgeld von Euro 1.500 für jede Aufsichtsratssitzung, an der das Mitglied 

persönlich teilnimmt. Dies gilt entsprechend für die persönliche Teilnahme an Ausschusssitzungen, sofern nicht am 

gleichen Tage eine Aufsichtsratssitzung oder eine weitere Ausschusssitzung, für die das Mitglied bereits ein 

Sitzungsgeld erhalten hat, stattfinden. Als persönliche Teilnahme an einer Sitzung gilt auch die Teilnahme an einer 

per Telefon- oder Videokonferenz abgehaltenen Sitzung bzw. die Teilnahme per Telefon- oder Videokonferenz. 

(5) Beginnt oder endet das Amt eines Aufsichtsratsmitglieds oder die mit einer erhöh-ten Vergütung versehene 

Funktion im Laufe eines Geschäftsjahres, erhält das Aufsichtsratsmitglied die Vergütung bzw. die erhöhte 

Vergütung zeitanteilig.  

(6) Die Gesellschaft kann auf ihre Kosten für die Mitglieder des Aufsichtsrats eine Vermögensschaden-

Haftpflichtversicherung abschließen. Sie enthält einen angemessenen Selbstbehalt.  

 

 

3. DIE HAUPTVERSAMMLUNG 

 

§ 16 

Ort der Hauptversammlung; virtuelle Hauptversammlung 

(1) Die Hauptversammlung findet am Sitz der Gesellschaft, an einem deutschen Börsenplatz oder in einer deutschen 

Stadt mit mehr als 150.000 Einwohnern statt. 

(2) Der Vorstand ist ermächtigt, vorzusehen, dass die Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre 

oder ihrer Bevollmächtigten am Ort der Hauptversammlung abgehalten wird (virtuelle Hauptversammlung). Diese 

Ermächtigung gilt für die Abhaltung virtueller Hauptversammlungen in einem Zeitraum von zwei Jahren nach 

Eintragung dieser Satzungsbestimmung in das Handelsregister der Gesellschaft. 
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§ 17 

Einberufung der Hauptversammlung 

Soweit gesetzlich keine kürzere Frist zulässig ist, wird die Hauptversammlung mindestens 30 Tage vor dem Tage 

der Versammlung einberufen. Dabei sind der Tag der Haupt-versammlung und der Tag der Einberufung nicht 

mitzurechnen. Die Einberufungsfrist verlängert sich um die Tage der Anmeldefrist (§ 18 Abs. 1 Satz 2). 

 

§ 18 

Voraussetzungen für die Teilnahme und die Stimmrechtsausübung 

(1) Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre 

berechtigt, die im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind und sich rechtzeitig angemeldet haben. Die 

Anmeldung muss der Gesellschaft unter der in der Einberufung hierfür mitgeteilten Adresse mindestens sechs Tage 

vor der Hauptversammlung (Anmeldefrist) zugehen. Der Vorstand kann in der Einberufung der Hauptversammlung 

eine kürzere, in Tagen zu bemessende An-meldefrist vorsehen. Der Vorstand ist ermächtigt, die Einzelheiten der 

Anmeldung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts fest-zulegen. Diese 

Einzelheiten werden mit der Einberufung der Hauptversammlung bekannt gemacht.  

(2) Das Stimmrecht kann durch einen Bevollmächtigten ausgeübt werden. Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf 

und der Nachweis der Bevollmächtigung gegen-über der Gesellschaft bedürfen der Textform, wenn in der 

Einberufung der Haupt-versammlung nicht eine Erleichterung bestimmt wird. § 135 Aktiengesetz bleibt unberührt. 

(3) Der Vorstand kann vorsehen, dass Aktionäre auch ohne selbst vor Ort anwesend oder vertreten zu sein an der 

Hauptversammlung teilnehmen und sämtliche oder einzelne ihrer Rechte ganz oder teilweise im Wege 

elektronischer Kommunikation ausüben können (Online-Teilnahme). Er ist dabei auch ermächtigt, die Einzelheiten 

des Verfahrens zu regeln. Die Einzelheiten werden mit der Einberufung der Hauptversammlung bekannt gemacht. 

Die Teilnahme von Mitgliedern des Aufsichtsrats an der Hauptversammlung darf in Abstimmung mit dem 

Aufsichtsratsvorsitzenden im Wege der Bild- und Tonübertragung erfolgen, wenn das betreffen-de 

Aufsichtsratsmitglied an der physischen Teilnahme am Ort der Hauptversammlung verhindert ist, das 

Aufsichtsratsmitglied seinen Wohnsitz im Ausland hat, eine Anwesenheit am Ort der Hauptversammlung mit einer 

unangemessen langen Reisedauer verbunden wäre oder wenn die Hauptversammlung als virtuelle 

Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten am Ort der 

Hauptversammlung abgehalten wird. 

(4) Der Vorstand kann darüber hinaus vorsehen, dass Aktionäre ihre Stimmen, auch ohne an der Versammlung 

teilzunehmen, schriftlich oder im Wege elektronischer Kommunikation abgeben dürfen (Briefwahl). Er kann die 

Einzelheiten des Verfahrens regeln, insbesondere die Stimmabgabe auf einen Übermittlungsweg beschränken sowie 

eine Frist für die Abstimmung per Briefwahl festlegen. Diese Einzelheiten werden mit der Einberufung der 

Hauptversammlung bekannt gemacht.  

 

§ 19 

Ablauf der Hauptversammlung 

(1) Den Vorsitz in der Hauptversammlung führt der Vorsitzende des Aufsichtsrats oder im Fall seiner Verhinderung 

ein anderes von ihm zu bestimmendes Aufsichtsrats-mitglied der Aktionäre. Für den Fall, dass weder der 

Vorsitzende noch ein von ihm bestimmtes Mitglied des Aufsichtsrats den Vorsitz übernimmt, wird der 

Versammlungsleiter durch die in der Hauptversammlung anwesenden Aufsichtsratsmitglieder der Aktionäre mit 

einfacher Mehrheit der Stimmen gewählt.  

(2) Der Vorsitzende leitet die Versammlung. Er bestimmt die Reihenfolge, in der die Gegenstände der Tagesordnung 

verhandelt werden, sowie die Art und Reihenfolge der Abstimmungen. Er ist ermächtigt, das Frage- und Rederecht 

des Aktionärs zeitlich angemessen zu beschränken, insbesondere zu Beginn oder während der Haupt-versammlung 

einen zeitlich angemessenen Rahmen für den Hauptversammlungs-verlauf, den einzelnen Tagesordnungspunkt 

oder den einzelnen Frage- und Rede-beitrag zu setzen sowie einen Zeitpunkt für den Beginn der Abstimmung über 

einen oder mehrere Tagesordnungspunkte zu bestimmen.  
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(3) Der Versammlungsleiter kann die teilweise oder vollständige Bild- oder Tonüber-tragung sowie -aufzeichnung 

der Hauptversammlung über elektronische Medien in einer von ihm zu bestimmenden Weise zulassen. Die 

Übertragung kann auch in einer der Öffentlichkeit uneingeschränkt Zugang gewährenden Weise erfolgen. 

 

§ 20 

Beschlussfassung 

(1) Jede Stückaktie gewährt in der Hauptversammlung eine Stimme. 

(2) Die Beschlüsse der Hauptversammlung werden mit der einfachen Stimmenmehrheit und, soweit eine 

Kapitalmehrheit erforderlich ist, mit einfacher Mehrheit des bei der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals 

gefasst, sofern nicht zwingen-de Vorschriften des Gesetzes oder die Satzung etwas anderes vorschreiben. Eine 

Aufhebung oder Änderung von Satz 1 sowie dieses Satzes 2 bedürfen einer Mehrheit von mindestens drei Vierteln 

des bei der Beschlussfassung vertretenen Grund-kapitals. 

 

 

4. JAHRESABSCHLUSS UND GEWINNVERTEILUNG 

 

§ 21 

Jahresabschluss 

(1) Der Vorstand hat alljährlich innerhalb der gesetzlichen Frist den Jahresabschluss, den Konzernabschluss sowie 

die jeweiligen Lageberichte für das vergangene Geschäftsjahr aufzustellen und dem Abschlussprüfer vorzulegen. 

Unverzüglich nach ihrer Aufstellung sind der Jahresabschluss, der Lagebericht und der Vorschlag für die 

Verwendung des Bilanzgewinns sowie der Konzernabschluss und der Konzern-lagebericht dem Aufsichtsrat 

vorzulegen. §§ 298 Abs. 2 und 315 Abs. 5 HGB bleiben unberührt. 

(2) Der Aufsichtsrat hat innerhalb eines Monats nach Zugang dieser Vorlagen seinen Bericht dem Vorstand 

abzugeben. Geschieht dies nicht fristgemäß, so hat der Vor-stand dem Aufsichtsrat unverzüglich eine weitere Frist 

von höchstens einem Monat zu setzen. Wird der Aufsichtsratsbericht dem Vorstand auch vor Ablauf dieser weiteren 

Frist nicht zugeleitet, so gilt der Jahresabschluss als vom Aufsichtsrat nicht gebilligt. Der vorhergehende Satz findet 

entsprechende Anwendung auf den Konzernabschluss. 

(3) Die Jahresabschlüsse und Lageberichte für die Gesellschaft und den Konzern, der Bericht des Aufsichtsrats und 

der Vorschlag des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns sind von der Einberufung der 

Hauptversammlung an in den Geschäftsräumen der Gesellschaft zur Einsichtnahme der Aktionäre auszulegen. Auf 

die Auslage kann verzichtet werden, wenn die Unterlagen für denselben Zeitraum über die Internetseite der 

Gesellschaft zugänglich sind. 

(4) Der Vorstand und der Aufsichtsrat sind ermächtigt, bei der Feststellung des Jahres-abschlusses den 

Jahresüberschuss, der nach Abzug, der in die gesetzliche Rücklage einzustellenden Beträge und eines 

Verlustvortrags verbleibt, zum Teil oder ganz in andere Gewinnrücklagen einzustellen. Die Einstellung eines 

größeren Teils als der Hälfte des Jahresüberschusses ist nicht zulässig, soweit die anderen Gewinnrücklagen nach 

der Einstellung die Hälfte des Grundkapitals übersteigen würden. 

 

§ 22 

Ordentliche Hauptversammlung und Verwendung des Bilanzgewinns 

(1) Die ordentliche Hauptversammlung, die über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats, 

die Gewinnverwendung und die Wahl des Abschlussprüfers beschließt, findet innerhalb der ersten acht Monate 

eines jeden Geschäftsjahres statt. Die Hauptversammlung kann anstelle oder neben einer Bar- auch eine 

Sachausschüttung beschließen. 

(2) Der Bilanzgewinn wird auf die Aktionäre gleichmäßig verteilt, soweit der Gewinn nicht auf neue Rechnung 

vorgetragen wird oder die Hauptversammlung nicht eine anderweitige Verwendung beschließt. 
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(3) Der Vorstand ist ermächtigt, nach Ablauf des Geschäftsjahrs mit Zustimmung des Aufsichtsrats nach Maßgabe 

des § 59 Aktiengesetz auf den voraussichtlichen Bilanzgewinn einen Abschlag an die Aktionäre zu zahlen. 

 

 

5. SONSTIGES 

 

§ 23 

Gerichtsstand 

Für alle Streitigkeiten zwischen Aktionären und der Gesellschaft besteht ein ausschließlicher Gerichtsstand am Sitz 

der Gesellschaft, soweit dem nicht zwingende gesetzliche Vorschriften entgegenstehen. Dasselbe gilt für 

Streitigkeiten zwischen einerseits Aktionären und andererseits Berechtigten und/oder Verpflichteten von 

Finanzinstrumenten, die sich auf Aktien der Gesellschaft beziehen. Für Streitigkeiten, mit denen der Ersatz eines auf 

Grund falscher, irreführender oder unterlassener öffentlicher Kapitalmarktinformationen verursachten Schadens 

geltend gemacht wird, besteht ein ausschließlicher Gerichtsstand am Sitz der Gesellschaft, soweit dem nicht 

zwingende gesetzliche Vor-schriften entgegenstehen. Ausländische Gerichte sind für solche Streitigkeiten nicht zu-

ständig. 

 

§ 24 

Gründungskosten 

Die Gesellschaft übernimmt die Gründungskosten in geschätzter Höhe von EUR 4.000,00. 


